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I EINLEITUNG  

In Folge der PISA-Studien der OECD (Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung), aber auch aus Angst vor späteren beruf-

lichen Nachteilen des Kindes und damit verbundenem sozialem Abstieg, 

haben die Themen Schule und Lernen für viele Eltern an Bedeutung ge-

wonnen. Wurde die Förderung eines Kindes1 mit Lernschwierigkeiten frü-

her mit gutem Gefühl der Schule überlassen, so werden heute verstärkt au-

ßerschulische Förder- bzw. Therapieangebote gesucht und in Anspruch ge-

nommen. Die Förder- bzw. Therapieform der Integrativen Lerntherapie 

gibt es unter dieser Bezeichnung seit mittlerweile über 20 Jahren. In diesem 

Praxisbuch sollen der Weg in die lerntherapeutische Praxis sowie die kon-

kreten Vorgehensweisen von Integrativen Lerntherapeuten beschrieben und 

so nachvollziehbar werden. 

Die Lernziele dieses Praxisbuchs sind: 

• Erfahren, wie der Einstieg in die lerntherapeutische Praxis über ein Prak-

tikum, eine Honorarstelle oder eine Festanstellung gelingen kann  

• Herausfinden, wie sich Lerntherapeutinnen selbstständig machen, welche 

Behörden kontaktiert und welche Versicherungen erforderlich sind  

• Ideen für eine Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit erhalten, die effektiv 

und dennoch bezahlbar sind  

• den gesamten Ablauf einer Integrativen Lerntherapie (Erstkontakt, Vor-

gespräch, Anamnese, Diagnostik, Förderplan, Finanzierung, Vertrag, 

Therapie, Elternarbeit, Abschluss) und ihre Grenzen kennen lernen 
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II WAS IST INTEGRATIVE LERNTHERAPIE?  

I I .1  TEUFELSKREIS LERNSTÖRUNGEN NACH 
BETZ/BREUNINGER  

Lern- und Leistungsauffälligkeiten sind Bestandteile eines komplexen Gefü-

ges mit unterschiedlichen Variablen, die sich gegenseitig positiv oder negativ 

beeinflussen können. Welche Variablen dies sind und wie sie Einfluss auf 

das Kind und sein soziales System nehmen, haben Dieter Betz und Helga 

Breuninger in dem Buch "Teufelskreis Lernstörungen" anhand von Struk-

turmodellen mit jeweils drei Kreisläufen dargestellt. Sie werden nachfolgend 

beschrieben.  

II.1.1 Negative Lernstruktur  

In einer negativen Lernstruktur ist der soziale Kreislauf zwischen der Um-

welt (z.B. Eltern, Lehrer) und dem Selbstwertgefühl des Kindes gekenn-

zeichnet von Druck, Kontrolle und Misstrauen in Richtung des lernbeein-

trächtigten Kindes. Das Kind zieht sich zurück und entwickelt seinerseits ein 

negatives Misstrauen gegenüber seiner Umwelt. Pädagogische Angebote 

werden zumeist abgewehrt und bleiben dann ohne positive Wirkung. Im 

innerpsychischen Kreislauf erlebt das Kind in den betroffenen Leistungsbe-

reichen Versagen und Angst. Vermeidungsverhalten, Lernblockaden und 

eine weitere Leistungsabnahme können mögliche Folgen sein. Lernhem-

mende Erklärungen (z.B. "Mein Vater ist auch schlecht in Mathe. Das habe 

ich wohl geerbt!") verstärken diese Effekte. Der pädagogische Kreislauf ver-

läuft zwischen der Umwelt und dem Leistungsbereich. Hier tragen die Leh-

rer und die Eltern unpassende Methoden, Aufforderungen zu verstärktem 

Üben und unrealistische Erwartungen an das Kind heran. Dieses kann die-
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sen Anforderungen nicht genügen und löst mit seinem Verhalten Sorge und 

Enttäuschung aus. Die Leistung nimmt weiter ab und ein Feindklima ent-

steht.  

II.1.2 Positive Lernstruktur  

In einer positiven Lernstruktur wirken der soziale, innerpsychische und pä-

dagogische Kreislauf in förderlicher Weise zusammen. Das Kind wird ermu-

tigt, erfährt Vertrauen und erlebt Erfolge. Der soziale Kreislauf zwischen 

der pädagogisch und sozial kompetenten Umwelt und dem Selbstwertgefühl 

des Kindes ist getragen von Zutrauen, Anerkennung und Ermutigung in 

Richtung des Kindes. Dies stärkt sein Selbstvertrauen und das Vertrauen in 

seine Eltern und Lehrer. Im innerpsychischen Kreislauf erfährt das Kind 

Lernfreude, Neugier und Anstrengungsbereitschaft. Seine guten Leistungen 

verstärken diese lernförderliche Haltung. Im pädagogischen Kreislauf tra-

gen die Lehrer und Eltern passende Methoden und Erwartungen an das 

Kind heran. Das Kind kann diesen Erwartungen entsprechen und ist erfolg-

reich. Alle am Lernprozess Beteiligten erleben ein Gefühl der Zufriedenheit 

und rücken emotional enger zusammen. 

Integrative Lerntherapeuten befassen sich mit gestörten bzw. schwierigen 

Lernprozessen unter Berücksichtigung der Lerninhalte und der Auswirkun-

gen auf alle direkt beteiligten Personen. Idealerweise haben Lerntherapeuten 

einen systemischen Ansatz im Sinne des "Teufelskreis Lernstörungen", das 

heißt sie arbeiten nicht allein mit dem Kind, sondern beziehen sein soziales 

Umfeld ein. Ziel aller lerntherapeutischen Bemühungen ist es, das Kind zu 

stützen, Lernen wieder möglich zu machen und letztlich eine negative in 

eine positive Lernstruktur zu verwandeln. Mögliche Wege aus dem Teufels-

kreis Lernstörungen sind: 
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• Aufbau positiver Beziehungen zwischen allen Beteiligten  

• Aufbau positiver innerer Überzeugungen, z.B. Selbstwertgefühl, Selbst-

wirksamkeitserwartung ("Ich kann das!")  

• Förderung der Lernmotivation und Übungsbereitschaft und damit Un-

terbrechung des Vermeidungsverhaltens  

• Vermittlung von Lernmethoden, die zum Kind passen  

• Schließen von Wissenslücken  

• Ermöglichung von Fortschritten und Lernerfolgen  

I I .2  WAS ZEICHNET INTEGRATIVE LERNTHE-
RAPIE AUS?  

Das Wort "integrativ" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "ein Gan-

zes herstellend". Die integrative Lerntherapie vereint demnach unterschied-

liche Ansätze und Methoden aus der Pädagogik und Psychologie, die ja nach 

Bedarf und Verfügbarkeit im Sinne des lernauffälligen Kindes zusammenge-

stellt werden. Im Gegensatz zu Nachhilfelehrkräften betrachten Lernthera-

peuten nicht nur das aktuelle schulische Problem, sondern sehen die Lern-

schwierigkeiten des Kindes in einem größeren Zusammenhang: Sie haben 

die vielfältigen möglichen Ursachen im Blick, berücksichtigen die psychoso-

ziale Situation des Kindes, können seine Lernausgangslage einschätzen und 

schöpfen aus einer Vielzahl von Methoden. Eine Lerntherapie setzt an den 

Fähigkeiten des Kindes an und nicht an dem, was nicht gelingt. Daher muss 

im Stoff oft sehr weit zurückgegangen werden, um auf vorhandenem Wissen 

und bereits entwickelten Fähigkeiten aufbauen zu können. Einen integrati-
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ven Ansatz (z.B. Integration von Bewegungseinheiten, Konzentrationsübun-

gen oder Entspannungssequenzen) hat Nachhilfe im Gegensatz zur integra-

tiven Lerntherapie vom Grundsatz her nicht.  



 

15 
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTES MATERIAL 

III EINEN ANFANG FINDEN  

Aller Anfang ist schwer, heißt es. Bei richtiger Vorgehensweise kann der 

Start in eine lerntherapeutische Tätigkeit aber auch ziemlich leicht sein. Im 

Folgenden werden typische Wege beschrieben.  

I I I .1  QUALIFIZIERUNG  

Grundlage einer erfolgreichen Tätigkeit als Integrative/r Lerntherapeut/in 

ist eine pädagogische, psychologische oder therapeutische Grundqualifikati-

on und eine lerntherapeutische Qualifizierung. Diese kann mit Bestehen der 

Fachkundeprüfung „Integrative/r Lerntherapeut/in (IFLW)“ nachgewiesen 

werden.  

Manchen stellt sich die Frage, wer sich rechtmäßig „Lerntherapeut“ bzw. 

„Therapeut“ nennen darf. Der Beruf des Lerntherapeuten ist gesetzlich un-

geregelt. Daher kann sich jeder so nennen. Auch der Begriff „Therapeut“ 

genießt in Deutschland grundsätzlich keinen besonderen Schutz. Davon 

ausgenommen sind staatlich anerkannte und gesetzlich geregelte Berufe wie 

etwa „Ergotherapeut“, „Physiotherapeut“ und „Psychotherapeut“.  

I I I .2  PRAKTIKUM  

Ein Praktikum in einer lerntherapeutischen Einrichtung kann einer ange-

henden Lerntherapeutin Gelegenheit bieten, einer Lerntherapie beizuwoh-

nen und die damit verbundenen Abläufe kennen zu lernen. Aufgrund der 

zwischen selbstständigen Lerntherapeuten bestehenden Konkurrenzsituati-

on, sind vor dem Finden eines Praktikumsplatzes jedoch einige Hürden zu 

nehmen. Wer an einem Praktikum interessiert ist, sollte der Leitung der in 

Frage kommenden lerntherapeutischen Einrichtung einen konkreten Vor-
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schlag machen, was er in dieser Zeit für die Einrichtung tun könnte. Viel-

leicht verfügt die angehende Praktikantin über Kenntnisse und Fertigkeiten, 

die für die bereits praktizierende Lerntherapeutin von Vorteil sein könnten. 

Denkbar wäre beispielsweise die Durchführung eines auf einen überschauba-

ren Zeitrahmen begrenzten Programms (z.B. „Hören, lauschen, lernen“ von 

Küspert/Schneider), das noch nicht zum Angebot der lerntherapeutischen 

Einrichtung zählt. Auf diese Weise könnte die Lerntherapeutin von der 

Praktikantin lernen und im Gegenzug Einblick in ihre Arbeitsweise gewäh-

ren. Die Aussicht auf eine derartige Win-win-Situation kann Ängste vor 

nachwachsender Konkurrenz nehmen und Türen öffnen. Wer jedoch nur 

darum bittet, der Lerntherapeutin über die Schulter schauen zu dürfen und 

kostenlos angelernt zu werden, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 

zum Ziel kommen. Adressen und Kontaktdaten von lerntherapeutischen 

Einrichtungen sind über das Internet und über das Telefonbuch zu finden. 

Auch sollte auf ausliegende Flyer und im Supermarkt angeschlagene Aus-

hänge geachtet werden, denn manche Lerntherapeutinnen werben nur auf 

diesen Wegen.  

I I I .3  HONORARSTELLE  

Viele lerntherapeutische Einrichtungen beschäftigen ihre Therapeuten auf 

Honorarbasis. Das bedeutet, dass die Therapeutin kein monatliches Fest-

gehalt bekommt, sondern für jede geleistete Therapiestunde ein vorab ver-

einbartes Honorar erhält. Es ist möglich, dass nur ein oder zwei Therapie-

kinder übernommen werden. Auf diese Weise ist ein nebenberuflicher Ein-

stieg in den lerntherapeutischen Bereich möglich. Ob von einem Honorar 

Steuern und Sozialabgaben abzuführen sind, muss die Lerntherapeutin mit 

den zuständigen Behörden bzw. mit ihrem Steuerberater klären.  
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I I I .4  FESTANSTELLUNG  

Voraussetzung für eine Festanstellung als Lerntherapeutin ist in den meisten 

Fällen das Vorliegen einer pädagogischen, psychologischen oder therapeuti-

schen Grundqualifikation. Inhaber von Praxen für Logopädie werden eher 

Logopädinnen mit lerntherapeutischer Qualifizierung einstellen, Inhaber 

von Praxen für Ergotherapie lerntherapeutisch weitergebildete Ergothera-

peutinnen und Erziehungsberatungsstellen, die überwiegend diagnostisch 

tätig sind, bevorzugen Dipl.-Psychologinnen mit lerntherapeutischen 

Kenntnissen und Fähigkeiten. Haben lerntherapeutische Institutionen meh-

rere Therapeuten als Mitarbeiter, so wird oft darauf geachtet, dass diese über 

unterschiedliche Grundqualifikationen verfügen (z.B. eine Dipl.-

Psychologin, eine Dipl.-Pädagogin und eine Heilpädagogin). So können die 

Mitarbeiterinnen mit zu der jeweiligen Grundqualifikation passenden Tätig-

keiten betraut werden und ihre Arbeit im interdisziplinären Austausch berei-

chern.  

Eine lerntherapeutische Zusatzqualifizierung erhöht die Chancen auf eine 

Festanstellung, wenn ein potenzieller Arbeitgeber ein lerntherapeutisches 

Angebot hat oder mit Hilfe der Bewerberin schaffen könnte. Wer über eine 

pädagogische, psychologische oder therapeutische Grundqualifikation sowie 

eine lerntherapeutische Qualifizierung verfügt, sollte sich überall dort be-

werben, wo lerntherapeutisch gearbeitet wird oder gearbeitet werden könnte. 

Manchmal kommen potenzielle Arbeitgeber erst durch die Bewerbung einer 

Lerntherapeutin auf die Idee, ihren Geschäftsbereich auf die Integrative 

Lerntherapie zu erweitern. So gibt es beispielsweise eine Absolventin des 

IFLW, die einer Justizvollzugsanstalt das Angebot gemacht hat, Inhaftierte 

mit Lernschwächen lerntherapeutisch zu fördern und so deren Chancen auf 
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soziale Reintegration zu verbessern. Heute gibt es in diesem Gefängnis ein 

auf jugendliche Straftäter ausgerichtetes lerntherapeutisches Angebot.  


